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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.12.2010

Norm

KO §16

Rechtssatz

Die in § 16 KO vorgesehene Sicherstellung kommt nicht mehr in Betracht, wenn die bedingte Forderung nicht

angemeldet und das Begehren auf Sicherstellung im Konkurs nicht geltend gemacht wurde.Die in Paragraph 16, KO

vorgesehene Sicherstellung kommt nicht mehr in Betracht, wenn die bedingte Forderung nicht angemeldet und das

Begehren auf Sicherstellung im Konkurs nicht geltend gemacht wurde.
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